
 

Gemeinden Altendorf, Bubikon, Dürnten, Eschenbach, Feusisberg, 
Freienbach, Lachen, Rüti, Wollerau, Stadt Rapperswil-Jona 
Kantone St. Gallen, Schwyz, Zürich 
 

Agglomerationsprogramm Obersee 

Massnahmenblätter, Stand 28. September 2007 

 

 



 



 

 

Auftraggeber 

Kantone St. Gallen, Schwyz, Zürich 

Gemeinden/Stadt Altendorf, Bubikon, Dürnten, Eschenbach, Feusisberg, 
Freienbach, Lachen, Rapperswil-Jona, Rüti, Wollerau 

Projektleitung Ueli Strauss 

Amt für Raumentwicklung St. Gallen  
Lämmlisbrunnenstrasse 54  
9001 St. Gallen 

Telefon 071 229 31 47  
Fax 071 229 45 99  
E-Mail ueli.strauss@sg.ch  
www.are.sg.ch 

Geschäftsstelle Agglo Obersee 

Geschäftsführer Josef Thoma 

Geschäftsstelle  Obersee 
Stadthaus Rapperswil-Jona  
Postfach 2160  
8645 Jona 

Telefon 055 225 70 25  
E-Mail josef.thoma@rj.sg.ch  
Internet www.aggloobersee.ch 

Bearbeitung 

Ernst Basler + Partner AG  
Mühlebachstrasse 11  
8032 Zürich 

Wilhelm Natrup  
Patrick Ruggli  
Beatrice Dürr  
Antonia Cornaro 

Telefon 044 395 16 16  
Fax 044 395 16 17  
E-Mail info@ebp.ch  
Internet www.ebp.ch 



 

 

 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ......................................................................................... I 

2 Übersicht über die Massnahmen....................................................... III 

3 Massnahmenblätter ....................................................................... VII 

 





I 

 

1 Einleitung 
Die Massnahmen in den Bereichen Verkehr und Siedlung sind meist ge-
meinde- und kantonsübergreifend. Entsprechend werden die Massnahmen 
mit gemeindeübergreifenden Projekten in Bezug auf Ausgangslage, Ziel, 
Inhalt, beteiligte Gemeinden/ Kantone und Kostenschätzung zusammenge-
fasst beschrieben und in Erläuterungen zu den Projekten nach Gemeinde 
detailliert dargestellt (mit Index A-H gekennzeichnet). Die unterschiedlichen 
gesetzlichen, planerischen und strukturellen Voraussetzungen in den drei 
Kantonen können so als Rahmenbedingungen bei der Definition der Mass-
nahmen berücksichtigt werden. Bei einigen Massnahmen ist nicht für alle 
Gemeinden ein Projekt vorhanden. In diesen Gemeinden besteht entweder 
kein Handlungsbedarf (auch aufgrund von bereits erbrachten Vorleistun-
gen) oder es sind noch keine konkreten Projekte vorhanden. 

Der Aufbau der Massnahmenblätter ist einheitlich. Neben Ausgangslage, 
Ziel und Massnahmen werden auch Aussagen zu Zuständigkeiten, Umset-
zungshorizont, Koordinationsbedarf und Kosten gemacht. Wo notwendig 
und möglich sind die Massnahmen anhand einer Skizze illustriert. In der 
Rubrik Vorgehen werden die nächsten notwendigen Schritte zur Umset-
zung der Massnahmen aufgeführt. Der Inhalt der Massnahmenblätter gibt 
den heutigen Planungsstand wieder. Alle Projekte werden das ordentliche 
Auflage- und Kreditverfahren auf Gemeinde- oder Kantonsebene durchlau-
fen. 

Die Angabe der Bedeutung auf den Massnahmenblättern folgt aufgrund 
der gewählten, entwicklungsorientierten Strategie der Agglo Obersee. Eine 
Massnahme die als Schlüsselprojekt gekennzeichnet ist, enthält übergeord-
nete Festlegungen, Studien und Projekte, welche den Gesamtraum betref-
fen. Massnahmen mit sehr hoher Bedeutung sind grundlegende Festlegun-
gen und Studien, welche den Gesamtraum betreffen oder konkrete Projek-
te beinhalten. Festlegungen, Studien oder Projekte, die als Massnahmen 
mit hoher Bedeutung bezeichnet sind, spielen eine weniger tragende Rolle. 
Deren Umsetzung ist jedoch in Kombination mit den Schlüsselprojekten 
und den Massnahmen mit sehr hoher Bedeutung wichtig, um die Gesamt-
wirkung des Programms zu entfalten. 

Die Genauigkeit der Kostenabschätzung basiert auf dem heutigen Pla-
nungsstand. Einnahmen aus dem Betrieb, z.B. ÖV, Parkhaus, Parkplatzbe-
wirtschaftung etc. sind in den aufgeführten Kosten nicht berücksichtigt. 

 

Massnahme mit Erläuterung der 
Projekte nach Gemeinden 

Aufbau der Massnahmenblätter 

Bedeutung der Massnahmen 

Genauigkeit der 
Kostenabschätzung 





III 

 

2 Übersicht über die Massnahmen 

Die Massnahmen sind aufgrund der Vorgaben des Bundes1 nach ihrer 
hauptsächlichen Wirkung in die Wirkungsbereiche Siedlung & Landschaft, 
Strasseninfrastruktur, Öffentlicher Verkehr, Fuss- und Radverkehr, Kombi-
nierte Mobilität und Nachfrageseitige Massnahmen eingeteilt. Die Mass-
nahmen entfalten ihre Wirkung nicht nur in dem zugeteilten Bereich son-
dern auch in den übrigen Wirkungsbereichen. 

Wirkungsbereiche 
 
 Siedlung & Landschaft 
  

 Strasseninfrastruktur 
  

 Öffentlicher Verkehr 
  

 Fuss- und Radverkehr 
  

 Kombinierte Mobilität 
  

 Nachfrageseitige Massnahmen 
 

Übersicht über die Massnahmen mit Projekten nach Gemeinde 
 
       1. Siedlung & Landschaft 
       1.1 Siedlungsentwicklung 
       1.11 Innenentwicklung Agglo Obersee 
       A) Dürnten 
       B) Freienbach 
       C) Rapperswil-Jona 
       D) Rüti 
       1.12 Umnutzungsareale Agglo Obersee 
       A) Eschenbach 

       B) Freienbach 

       C) Rapperswil-Jona 

       D) Rüti 

       1.13 Erweiterung Siedlungsgebiet Agglo Obersee 
       A) Altendorf 

       B) Bubikon 

       C) Dürnten 

       D) Eschenbach 

       E) Freienbach 

       F) Rapperswil-Jona 

       G) Rüti 

       H) Wollerau 

       1.2 Zentrenentwicklung 
       1.21 Zentrenstruktur Agglo Obersee 
         

       1.22 Entwicklungsschwerpunkte u. städtebauliche Gestaltung zentraler Bereiche Agglo Obersee 
       A) Bubikon 

       B) Freienbach 

       C) Lachen 

 

1 ARE (2007). Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme. Fassung 
vom 6. August 2007. Bundesamt für Raumentwicklung, Bern. 

Massnahmeneinteilung nach 
Wirkungsbereichen 
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       D) Rapperswil-Jona 

       E) Rüti 

       F) Wollerau 

       1.23 Versorgungsqualität Agglo Obersee 
         

       1.3 Entwicklung Naherholungs- und Freiräume 
       1.31 Siedlungsränder/Trenngürtel Agglo Obersee 
         

       1.32 Freiräume Agglo Obersee 
       A) Freienbach 

       B) Rapperswil-Jona 

       C) Rüti 

       D) Wollerau 

       1.33 Wohnumfeld Agglo Obersee 

       A) Altendorf 

       B) Altendorf - Freienbach 

       C) Altendorf – Lachen - Galgenen 

       D) Dürnten 

       E) Eschenbach 

       F) Feusisberg 

       1.34 Aufwertung Natur Agglo Obersee 

       A) Altendorf 

       B) Bubikon 

       C) Dürnten 

       D) Feusisberg – Freienbach - Wollerau 

       1.35 Konzept Obersee-Nutzung 

       2. Strasseninfrastruktur 
       2.1 Masterplan Verkehr-Siedlung Gemeinden Agglo Obersee Nord 
         

       2.2 Betriebskonzept Gesamtverkehr Agglo Obersee 
         

       2.3 Ausbau A53 Rüti-Schmerikon 
         

       2.4 Anschlussoptimierung Autobahn A3 Agglo Obersee 
       A) Zubringer Freienbach – Anschluss Halten 
       B) Vollanschluss Halten 
       C) Umfahrung Süd gross Wollerau 
       D) Umfahrung Süd klein Wollerau 
       E) Autobahnzubringer Wilenstrasse – Öltrotte Wollerau 
       2.5 Zentrenentlastung Agglo Obersee 
         

       A) Wollerau 
       B) Ortszentrum Jona (Rapperswil-Jona) 
       C) Lachen 
       D) Pfäffikon (Freienbach) 
       E) Rapperswil-Jona 
       2.6 Überprüfung Verkehrsregime Rüti - Dürnten 
         

       2.7 Aufwertung öffentlicher Raum Agglo Obersee 
        A) Sternenkreuzung Eschenbach 
       B) Feusisberg 
       C) Schindellegi (Feusisberg) 
       D) Churer-, Schindellegi-, Kantonsstrasse Pfäffikon (Freienbach) 
       E) Hauptachsen Rapperswil-Jona 
       F) Bandwiesstrasse Rüti 
       G) Haupt-/untere Roosstrasse Wollerau 
       2.8 Verkehrsberuhigte Quartiere Agglo Obersee 
       A) Dürnten 

       B) Eschenbach 

       C) Feusisberg 

       D) Freienbach 

       E) Rapperswil-Jona 

       2.9 Knotensanierungen Altendorf 
         

       2.10 Kreisel Kreuzung Rössli Wolfhausen (Bubikon) 
         

       2.11 Unterführung Auhof Lachen 
         

       2.12 Dynamisches Parkleitsystem Rapperswil-Jona 
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       3. Öffentlicher Verkehr 
       3.1 Regionale ÖV-Strategie Schiene 
         

       3.2 Ausdehnung Busvision ZVV auf Agglo Obersee 
         

       3.3 Regionale ÖV-Strategie Bus 
         

       3.4 Doppelspur Seedamm 
         

       3.5 Umsteigeknotenpunkte Agglo Obersee 
       A) Bubikon 
       B)  Eschenbach 
       C) Ortszentrum Jona (Rapperswil-Jona) 
       D) Lachen 
       E) Pfäffikon (Freienbach) 
       F) Ortszentrum Rapperswil (Rapperswil-Jona) 
       G) Rüti 
       3.6 Angebotsverbesserungen Ortsbusse Agglo Obersee 
       A) Ortsbus Freienbach 
       B) Stadtbus Rapperswil-Jona 
       C) Ortsbus Rüti 
       3.7 Erhaltung und Sanierung Industriegleis Bubikon-Wolfhausen 
         

       3.8 Kursschifffahrt Agglo Obersee 
         

       3.9 Stadtbahn Agglo Obersee 
       4. Fuss- und Radverkehr 
       4.1 Erstellung zusätzlicher Veloabstellplätze in den Zentren Agglo Obersee 
         

       4.2 Punktuelle Massnahmen für den Radverkehr Agglo Obersee 
       A) Bubikon 
       B) Dürnten 
       C) Eschenbach 
       D) Feusisberg 
       E) Freienbach 
       F) Lachen - Altendorf 
       G) Rapperswil-Jona 
       4.3 Punktuelle Massnahmen für den Fussverkehr Agglo Obersee 

       A) Bubikon 

       B) Dürnten 

       C) Eschenbach 

       D) Feusisberg 

       E) Freienbach 

       F) Lachen - Altendorf 

       G) Rapperswil-Jona 

       H) Wollerau 

       4.4 Unterführungen Bahnhöfe Agglo Obersee 
       A) Pfäffikon (Freienbach) 
       B) Ortszentrum Rapperswil (Rapperswil-Jona) 
       5. Kombinierte Mobilität 
       5.1 Aufbau regionales Mobilitätsmanagement Agglo Obersee 
         

       5.2 Park + Ride Agglo Obersee 
       6. Nachfrageseitige Massnahmen 
       6.1 Parkplatzpolitik Agglo Obersee 
         

       6.2 Parkplatzbewirtschaftung Agglo Obersee 
         

       6.3 Überarbeitung Parkplatzvorschriften Agglo Obersee 
         

       6.4 Parkierungskonzept Lachen 
         

       6.5 Busbevorzugung Agglo Obersee 
       A) Churerstrasse Freienbach (Pfäffikon) 
       B) St.Gallerstrasse - Neue Jonastrasse Rapperswil-Jona 
       C) Rüti 
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3 Massnahmenblätter 

I. Massnahmenblätter Siedlung & Landschaft 

II. Massnahmenblätter Strasseninfrastruktur 

III. Massnahmenblätter Öffentlicher Verkehr 

IV. Massnahmenblätter Fuss- und Radverkehr, Kom-
binierte Mobilität, Nachfrageseitige Massnahmen 

 





I - 4 Massnahmen Siedlung & Landschaft  

B) Innenentwicklung Freienbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.11 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

X Schlüsselprojekt 

 sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Freienbach 

Beteiligte: 
Kanton Schwyz (Amt für Raumplanung; Amt 
für Umweltschutz; Tiefbauamt) 

Vorbereitung/Planung: 
Festsetzung im Entwurf Reg. 
Richtplan, Bestandteil der 
Ortsplanungsrevision 

Umsetzung: 
Ab 2006, als flankierende Mass-
nahme für Zentrenentlastung 
Pfäffikon 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 
Die Belastungen durch den Verkehr beeinträchtigen in zunehmendem Mass die Siedlungs- und Wohn-
qualität. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die weitere Siedlungsentwicklung im zentralen Bereich 
des Gemeindeteils Pfäffikon gewährleistet und eine optimale Verkehrsführung und -erschliessung sicher-
gestellt werden kann, ohne dass sich die Folgen des Verkehrs negativ auf die Siedlungsqualität auswir-
ken. 

Ziel: 

Verdichtung Churerstrasse und Bahnhofsumfeld Pfäffikon. Gewinnung von wertvollem Wohn- und Ar-
beitsraum an zentraler gut erschlossener Lage. Konzentration der Entwicklung entlang zweier Achsen: 
Vom See über das Dorfzentrum in Richtung Halten und vom Dorfzentrum entlang der Churerstrasse in 
Richtung Seedammcenter. Daneben Verdichtung des Gebietes um den Bahnhof Pfäffikon.  

Inhalt: 
Zur Innenentwicklung von Freienbach und zur Sicherstellung der Entlastungswirkung der Zentrenentlas-
tung Pfäffikon (Massnahme 2.5 D) gehören eine städtebauliche Aufwertung des Gebietes der Churer-
strasse zwischen Dorfzentrum und Schweizerhof, eine Verdichtung des Bahnhofumfeldes und eine Be-
bauung in angemessener Dichte an den zentral gut erschlossenen Lagen. Zur Verkehrsberuhigung der 
Churerstrasse zählen die Unterbrechung der Churerstrasse beim westlichen Dorfeingang sowie der Rück-
bau der Churerstrasse für den MIV, bzw. die Aufwertung für den Langsamverkehr und öffentlichen Ver-
kehr mit zum Projekt der Umfahrung Pfäffikon. Freie Kapazitäten werden zur Förderung des ÖV (Steige-
rung der Zuverlässigkeit, Verbesserung des Angebotes) genutzt ebenso werden grössere Flächen dem 
Langsamverkehr zugeordnet. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Revision Zonenplan und Baureglement 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 
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A) Umnutzungsareale Eschenbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.12 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Eschenbach 

Beteiligte: 
armasuisse, Investorengruppen, Agglo Ober-
see, ARE St. Gallen 

Vorbereitung/Planung: 
Umzonungsgesuch von öBA in 
Gewerbe und Industrie pendent 

Umsetzung: 
Ab 2010/2011 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 
Nach der Stilllegung des Zeughauses im Zuge der Armeereform liegen rund 35'000 m2 Grundstücksflä-
che in der öBA und Landwirtschaftszone brach. Die bebaute Fläche (Einstellhallen, Lager und Platz) be-
trägt rund 28'000 m2. 

 

Ziel: 

 Zuführung des ehemaligen Zeughausareals zu einer neuen Nutzung, die zu einer positiven Entwick-
lung der Gemeinde beiträgt.  

 Denkbar ist eine gewerblich-industrielle Nutzung, gemischt mit öffentlichen Verwendungszwecken 
(z.B. Regionales Zivilschutzzentrum, Feuerwehrausbildungszentrum, Sport, Freizeit und Kultur) und 
privaten Veranstaltungen.  

 Eine verträgliche Nutzung wird angestrebt um zusätzlichen Schwerverkehr zu vermeiden und eine 
verbesserte Anbindung an das Busnetz soll geprüft werden. Eine Verkehrsanbindung via Twirren soll 
definiert werden. 

 

Inhalt: 
 Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 Verbesserung der Freizeitinfrastruktur. 

 Gewährleistung der Durchführung von Grossveranstaltungen. 
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Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Entwicklungskonzept Linthgebiet (EKL) 

 Umsetzung neue Regionalpolitik im Kanton St. Gallen 

 Richt- und Zonenplanung 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Armasuisse 

 Kanton 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Umzonungsbegehren in Richt- und Zonenplanung integrieren 

 Investoren/Trägerschaft suchen 

 Projektentwicklung 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Eschenbach 

Planungskosten 500'000 CHF private bzw. gemischtwirtschaftliche Trägerschaft 

Investitionskosten 5-10 Mio. CHF private bzw. gemischtwirtschaftliche Trägerschaft 
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B) Umnutzungsareale Freienbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.12 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Freienbach 

Beteiligte: 
Private 

Vorbereitung/Planung: 
Anpassungen Zonenordnung 
und  Baureglement im Rahmen 
der Revision 

Umsetzung: 
2006 - 2015, schrittweise 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die regionalen Zentrumsfunktionen von Pfäffikon sollen gestärkt werden. Die weitere Planung richtet sich 
darauf aus.  

Ziel: 

Innere Erneuerung und Ausgestaltung der Siedlung entlang der Churerstrasse und unter Nutzung der 
Beruhigung die geplante Umfahrung Pfäffikon. In erster Priorität werden die Entwicklungs- und Umstruk-
turierungsgebiete im Umfeld des Bahnhofs Pfäffikon und entlang der Churerstrasse gefördert. Im Zuge 
dieser Entwicklung sollen das Verwo-Areal und die Steinfabrik umgenutzt werden. Die Initiative zur Um-
nutzung wurde vom Volk angenommen (Entwurf Teilzonenplan, zurzeit im Mitwirkungsverfahren, Aufla-
ge Herbst 2007). Abstimmung der Entwicklung Steinfabrikareal mit der weiteren Entwicklung der Natur- 
und Landschaftsräume und der Naherholung.  

Inhalt: 
 Förderung Entwicklungs- und Umstrukturierungsgebiete im Umfeld Bahnhof Pfäffikon und entlang 

Churerstrasse 

 Umnutzung Verwo-Areal und Steinfabrikareal 

 Abstimmung Entwickung Steinfabrikareal mit weiterer Entwicklung der Natur- und Landschaftsräu-
me und der Naherholung 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Gemeindeentwicklung Freienbach 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Strategiekonzept Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Berücksichtigung in der Zonenplanung 

 schrittweise Umsetzung 
 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Freienbach 

Planungskosten 3.0 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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C) Umnutzungsareale Rapperswil-Jona 

Erläuterung zu Massnahme 1.12 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Stadt Rapperswil-Jona 

Beteiligte: 
- 

Vorbereitung/Planung: 
Masterplan Siedlung und Land-
schaft 

Umsetzung: 
Ab 2008, Neuer Zonenplan und 
Baureglement, schrittweise 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die grosszügigen Landreserven in Jona ermöglichen eine eher zerstreute Siedlungs- und Quartierstruktur. 
In Rapperswil-Jona bestehen innere Entwicklungsreserven auf Industrie-, Gewerbe- und ehemaligen Mili-
tärarealen.   

Ziel: 
Ausschöpfung der inneren Entwicklungsreserven. Konzentration der Siedlungsentwicklung nach innen 
durch die Entwicklung und Verdichtung von Umnutzungsarealen.  

Inhalt: 

 Im Stadtteil Rapperswil sollen Areale an der neuen Jona-, an der Güter- und an der Kreuzstrasse um-
genutzt und verdichtet werden. 

 Im Stadtteil Jona bietet insbesondere das Umfeld um die Bahnstation und am Molkereiweg Verdich-
tungspotenzial. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Masterplan Siedlung/ Landschaft Rapperswil-Jona 

 Entwicklungskonzept Linthgebiet (EKL) 

 Umsetzung neue Regionalpolitik im Kanton St. Gallen 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Anpassung Zonenplan und Baureglement 

 schrittweise Umsetzung 
 

 

 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Stadt Rapperswil-Jona 

Planungskosten 0.1 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten -    
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D) Umnutzungsareale Rüti 

Erläuterung zu Massnahme 1.12 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Rüti 

Beteiligte: 
- 

Vorbereitung/Planung: 
diverse Arealentwicklungen 

Umsetzung: 
2006 - 2015, u.a. BZO-Revision 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Aufgrund des früh eingeleiteten Strukturwandels in Rüti ist die Innenverdichtung bereits weit vorange-
schritten. Die grossen Areale bieten zum Teil noch weitere innere Entwicklungsreserven. 

 

Ziel: 

Entwicklung der inneren Reserven durch die vorrangige Nutzung der Umnutzungsareale.  

Inhalt: 

Folgende Areale sollen vorrangig umgenutzt, weiterentwickelt und verdichtet werden: 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Gestaltungspläne 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Berücksichtigung in Bau- und Zonenordnung 

 Umsetzung in einzelnen Schritten 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Rüti 

Planungskosten 0.1 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten     
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Massnahme 1.13 Erweiterung Siedlungsgebiete Agglo Obersee 
1.13

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: Beteiligte Gemeinden: Umsetzung: 

 Schlüsselprojekt A) Altendorf 2006 – 2022, schrittweise 

X sehr hoch B) Bubikon  

 hoch C) Dürnten  

  D) Eschenbach  

  E) Freienbach  

  F) Rapperswil-Jona  

  G) Rüti  

  H) Wollerau  

  Beteiligte Kantone:  

  St. Gallen, Schwyz, Zürich  
 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 
In der Agglo Obersee gibt es unausgeschöpfte Entwicklungsreserven. Die Siedlungsgebiete im Raum 
Obersee weisen sowohl nicht überbaute Grundstücke, als auch nicht vollständig ausgeschöpfte Bauzo-
nenkapazitäten und nicht erschlossene Bau- und Reservezonen auf. In der Vergangenheit wurden Einzo-
nungen überwiegend ohne weitere Bestimmungen im Rahmen der Grundordnung vorgenommen. So 
wurden Eingriffe in landschaftlich sensible Räume getätigt, was zu einer Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes führte. Künftig sollen Einzonungen und Verdichtungen im Bereich bestehender Infrastruktu-
ren und möglichst in Zentrums- und mit guter ÖV-Erschliessung/ÖV-Nähe vorgenommen werden. 

 

Ziel: 

 Ausnützung der vorhandenen Baulandreserven. 

 Siedlungserweiterungen vor allem mit Anschluss an den ÖV. 

 Entwicklung von Wohn- und Gewerbezonen, angrenzend an bestehenden Wohn- oder Arbeitsplatz-
zonen, Schaffung von städtebaulicher Qualität. 

Inhalt: 

 Neueinzonungen in Abstimmung auf evtl. vorhandene Reserven / Kapazitäten im bestehenden Sied-
lungsgebiet und durch Umnutzung von Gewerbe- und Industriebrachen. 

 Auszonungen von Bau- und Reservezonen an schlecht erschlossener Lage oder bei fehlender Nach-
frage. 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden 

Planungskosten 1.66 Mio. CHF  X X 

Investitionskosten 10.2 Mio. CHF  X X 
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A) Erweiterung Siedlungsgebiet Altendorf 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinderat Altendorf 

Beteiligte: 
Kanton Schwyz, Gemeinderat Lachen, 
Grundeigentümer 

Vorbereitung/Planung: 
Kommunaler Richtplan La-
chen/Altendorf 

Umsetzung: 
Überprüfung Einzonung im Rah-
men der Revision 2012 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Die Gemeinde Altendorf hat unüberbaute Gebiete in Reservezonen im Bereich bestehender Infrastrukturen 
(tw. in Zentrumsnähe) und im Einzugsbereich der Bahn (Distanz < 800m), in welchen eine sinnvolle Sied-
lungserweiterung des regionalen Zentrums Lachen/ Altendorf für zusätzliche Wohnzonen sowie öffentliche 
Anlagen (z.B. Erweiterung Primarschule und Freizeitanlagen) vorgesehen ist. 

Ziel:  

 Zusätzliche Wohnzonen im zentrumsnahen Bereich in fussläufiger Distanz zu öffentlichen Einrichtun-
gen (Schulen, Altersheim, Gemeindeveraltung, etc.).  

 Abrundung und Ergänzung des Dorfes Altendorf im Bereich der bestehenden Infrastruktur. 

Inhalt:.  

 Die Siedlungserweiterung ist dorfnah mit Anschluss an den bestehenden ÖV und soll qualitativ hoch-
wertige Wohnzonen umfassen (Ruhe, Aussicht, Besonnung). 

 Neben den Zugängen zum ÖV sind auch für die Schulwege die notwendigen Fusswegrechte durch 
bestehende Wohnzonen und damit abseits der Strassen sichergestellt. 

 Die Siedlungserweiterung soll Arbeitsplatzzonen (angrenzend an bestehenden Gewerbezonen), ge-
mischte Wohn- und Gewerbezonen sowie Wohnzonen umfassen.  

 Es sollen Reserve für Erweiterungsmöglichkeiten von Schul- und Sportanlagen geschaffen werden. 

Abbildung: potenzielle Entwicklungsgebiete: 

Erweiterung Schule/Sport:   

 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Erläuterungsbericht zum Richtplan, Objektblätter, Genehmigungsexemplar 24.6.2003 

 Projektgenehmigung Verkehrsverbindung Spreitenbach 11/2006 

 Überbauungsstudie mit Geländemodell, 09/ 2006 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 
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Koordinationsbedarf: 
 Vorprüfung im Rahmen Zonenplanverfahren durch das ARP Kt. Schwyz, Landwirtschaftsamt 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Verkehrsverbindung Spreitenbach, Kernentlastung Lachen, Schiessanlage Steinegg aufheben 

 FFF aufheben im Rahmen der kantonalen Richtplanung, Nutzungsplanung Altendorf 

 Vorprüfung durch das ARP im Zonenplanverfahren 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Gemeinde Altendorf Versorgungswerke 

Planungskosten 560'000 CHF 30'000 CHF 530'000 CHF 

4,3 Mio. CHF* - 100% (Gebühren von Privaten) 

3 Mio. CHF** 100% - 

Investitionskosten 

2 Mio. CHF *** 1 Mio. CHF 1 Mio. CHF (Gebühren von Privaten)
 

* Erschliessung, Wasser, Kanalisation, Wasserableitungen 

** Landerwerb, Landreserve und Sportanlage 

***  Anlagen 
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B) Erweiterung Siedlungsgebiet Bubikon 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Bubikon 

Beteiligte: 
 

Vorbereitung/Planung: 
Revision BZO 2010 

Umsetzung: 
2008 - 2015, schrittweise 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Die Siedlungsentwicklung konzentriert sich in Bubikon auf das Füllen von Baulücken. Eine weitergehende 
Verdichtung nach Innen kann aufgrund der dörflichen Struktur nur beschränkt stattfinden. 

 

Ziel: 
 Geordnete, kompakte und auf den Verkehr abgestimmte Siedlungsentwicklung.  

 Vorrangige Entwicklung der inneren Reserven.  

 Gestaltung der Landschafts- und Naherholungsräume. 

 

Inhalt: 
 Zurückhaltung bei Einzonungen im Rahmen der nächsten BZO-Revision. 

 Einzonungen nur in Lagen, die mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen sind. 

 Keine Auszonungen, da alle Bauzonen bereits erschlossen sind und eine Auszonung nicht zweckmäs-
sig ist aufgrund der guten Lage zum öffentlichen Verkehr. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Nächste BZO-Revision 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Revision BZO 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Bubikon 

Planungskosten 50'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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C) Erweiterung Siedlungsgebiet Dürnten 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Dürnten 

Beteiligte: 
Ortsplaner, Amt für Raumordnung und 
Vermessung, Planungsgruppe Zürcher Ober-
land (PZO) 

Vorbereitung/Planung: 
Zonenplan / Bau- und Zonenord-
nung 

Umsetzung: 
2008 - 2018 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Die Gemeinde Dürnten ist geprägt durch drei Siedlungsschwerpunkte. Der Gemeindeteil Tann bildet eine 
Siedlungseinheit mit der Gemeinde Rüti. Die Siedlungsstruktur der beiden weiteren Gemeindeteile ist 
dörflich geprägt.  

 

Ziel: 
Entwicklung als "Wohngemeinde" durch Optimierung und Verdichtung des Baugebietes. 

 

Inhalt: 
 Ausarbeitung von Entwicklungsva-

rianten der kommunalen Raum-
ordnung. 

 Grundlagenerarbeitung für einen 
neuen Zonenplan. 

 Optimierung und Verdichtung des 
Baugebietes. 

 Überprüfung der Reservezonen 
bzw. der unüberbauten Bauzonen. 

 Punktuelle Einzonungen, Umzo-
nungen, Auszonungen im Rahmen 
der kantonalen Richtplanung. 

 Anpassungen der Fuss- und Rad-
wegnetze an Zonen. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Kommunale Bauzonenordnung 2003 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Kantonales Amt für Raumordnung und Vermessung 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Bildung einer kommunalen Planungskommission 

 Auftragserteilung an Ortsplaner 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Dürnten 

Planungskosten 30’000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 300'000 CHF - - 100% 
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D) Erweiterung Siedlungsgebiet Eschenbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Eschenbach 

Beteiligte: 
Kanton St. Gallen (Amt für Raumplanung; 
Amt für Umweltschutz; Tiefbauamt) 

Vorbereitung/Planung: 
Erarbeitung Leitbild, Richt- und 
Zonenplanung, Ortsplanungsre-
vision 2007 

Umsetzung: 
2007 - 2020 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Das aktuelle Leitbild der Gemeinde Eschenbach stammt aus dem Jahre 1990 und entspricht nicht mehr 
den zeitgemässen Vorstellungen der Gemeindenentwicklung. Entsprechend wird das Leitbild überarbeitet 
und die Orts- und Siedlungsentwicklung für alle sechs Ortsteile neu geplant.  

 

Ziel: 
 Umsetzung des Leitbildes für 2007 – 2020. 

 Bewertung und gezielte Ausschöpfung der Entwicklungsreserven (Innen, Aussen).  

 Realisierung von neuen Siedlungsräumen, insbesondere in Eschenbach, Ermenswil und Neuhaus 
(gute ÖV-Anbindung).  

 Schaffung von Arbeitsplätzen durch weitere Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben. 

 

Inhalt: 

 Umzonungen im Rahmen der anstehenden Zonenplanrevision der Gemeinde. 

 Prüfen von Verdichtungsmöglichkeiten. 

 Neueinzonungen mit entsprechender Erschliessung durch öffentlichen Verkehr. 

 Erschliessungs- und Verkehrskonzepte. 

 Anpassung Rad- und Fusswegnetz an Zonen. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Leitbild der Gemeinde 2007 – 2020 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Bildung Ortsplanungsgruppe 

 Anpassung Zonenplan und Baureglement 

 Schrittweise Umsetzung 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton St. Gallen Gemeinde Eschenbach 

Planungskosten 0.1 Mio. CHF - 70% 30% 

Investitionskosten 0.5 Mio. CHF - 70% 30% 
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E) Erweiterung Siedlungsgebiet Freienbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Freienbach 

Beteiligte: 
Amt für Raumplanung 

Vorbereitung/Planung: 
Revision Zonenordnung und 
Baureglement in Arbeit 

Umsetzung: 
2006-2008; im Rahmen Revision 
BZO 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Im Rahmen der laufenden BZO-Revision sind insbesondere Begehren auf weitere Einzonung restriktiv zu 
prüfen. Hierbei ist das Angebot an weiteren Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund der starken Nachfrage 
an Zielen der nachhaltigen Raumentwicklung auszurichten. 

 

Ziel: 
Geordnete kompakte und auf den Verkehr abgestimmte Siedlungsentwicklung.  

 

Inhalt: 
Aus- und Umzonung: Prüfung im Rahmen der anstehenden Zonenplanrevision der Gemeinde, wieweit 
eingezonte Bereiche aus- oder umzuzonen sind.  

Neueinzonungen nur unter folgenden Bedingungen:  

 Die Bauzonenreserven in den jeweiligen Nutzungskategorien Wohn-, Misch- und Arbeitszonen sind 
flächenmässig bis zu mindestens 80 % ausgeschöpft. 

 Die Neueinzonungen schaffen eine Kapazitätsreserve von nicht mehr als 25 % der jeweiligen Bauzo-
nenflächen, die sich aus dem Bedarf für die prognostiziere Einwohnerzahl im Zonenplanhorizont von 
rund 15 Jahren ergeben. 

 Die Neueinzonungen orientieren sich in Lage und Dimension an den Entwicklungsgebieten gemäss 
Richtplankarte. Die Darstellung in der Richtplankarte erfolgt in generalisierter Form und stellt keine 
parzellenscharfe Abgrenzung dar 

 Falls mit ÖV gut erschlossen oder gut zu erschliessen.  

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Gemeindentwicklung Freienbach (2004) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Anpassung Zonenplan und Baureglement 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Freienbach 

Planungskosten 0.5 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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F) Erweiterung Siedlungsgebiet Rapperswil-Jona 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Stadt Rapperswil-Jona 

Beteiligte: 
 

Vorbereitung/Planung: 
Masterplan Siedlung und Land-
schaft 

Umsetzung: 
2007-2009, Neuer Zonenplan 
und Baureglement Rapperswil-
Jona 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 
Das rechtskräftige Baugebiet weist heute innenliegende Entwicklungspotenziale auf. Diese inneren Po-
tenziale sind vorrangig zu entwickeln. Demgegenüber ist im Rahmen des neuen Zonenplans und Baureg-
lements zu prüfen, inwieweit die Einzonung neuer Baugebiete notwendig wird.  

Ziel: 

Prüfung der Reservezonen. Geordnete, kompakte und auf den Verkehr abgestimmte Siedlungs-
entwicklung. Formulierung von Siedlungsrändern und Gestaltung der angrenzenden Landschaft.  

Inhalt: 

Auszonungen bestehender Bauzonen stehen nicht zur Debatte. Einzonungen sollen neu nur an Lagen 
stattfinden, die mit dem ÖV gut erschlossen oder gut zu erschliessen sind. Das im Plan eingefärbte Bo-
land wird als Industriereserve beibehalten, es erfolgt jedoch keine Einzonung auf Vorrat. Die Anbindung 
der Industriezone Buech ist in der ÖV-Studie Rapperswil-Jona enthalten. Der Industrie-/Gewerbestandort 
Buech liegt in Bezug auf den Schwerverkehr mit der Nähe zur A53 sehr günstig. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Masterplan Siedlung/ Landschaft Rapperswil-Jona 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Aktualisierung Zonenplan und Baureglement 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Stadt Rapperswil-Jona 

Planungskosten 0.1 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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G) Erweiterung Siedlungsgebiet Rüti 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Rüti 

Beteiligte: 
- 

Vorbereitung/Planung: 
Revision der BZO 

Umsetzung: 
2006-2015, schrittweise  

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Aufgrund des früh eingeleiteten Strukturwandels in Rüti ist die Innenverdichtung bereits weit vorange-
schritten. Dennoch besteht im inneren Gemeindegebiet noch Verdichtungspotenzial. Dies ist vorrangig zu 
nutzen. Begehren auf weitere Einzonungen sollen im Rahmen der nächsten BZO-Revision restriktiv ge-
prüft werden..  

Ziel: 

Überprüfung der Reservezonen Neuhaus, Langacher und Schürwies. Geordente, kompakte und auf den 
Verkehr abgestimmte Siedlungsentwicklung. Vorrangige Entwicklung der inneren Reserven. Gestaltung 
der Landschafts- und Naherholungsräume .  

Inhalt: 
 Im Rahmen der nächsten BZO-Revision Konzentration (Einzonung) auf Reservezone Neuhaus. 

 Voraussichtlich keine Einzonung der kommunalen Reservezonen Neuhaus, Schürwies und Fägswil in 
der nächsten BZO-Revision.   

 Auszonungen sind keine vorgesehen.  

 Einzonungen nur an Lagen, die mit dem ÖV gut erschlossen sind oder gut zu erschliessen sind.  

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Nächste BZO-Revision 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Revision BZO 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Rüti 

Planungskosten 0.3 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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H) Erweiterung Siedlungsgebiet Wollerau 

Erläuterung zu Massnahme 1.13 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Wollerau 

Beteiligte: 
Amt für Raumplanung Kanton Schwyz, 
Grundeigentümer 
 

Vorbereitung/Planung: 
Auflageverfahren abgeschlossen 

Umsetzung: 
ab 2009 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Vorrang vor Neueinzonungen haben sinnvolle Umzonungen von Arbeitsplatzgebieten oder Reservegebie-
ten in Wohnzonen. Der rechtsgültige Zonenplan weist zwei grössere Gebiete in der Gewerbe- (Alten-
bach) und Industriezone (Roos) auf, welche als unzweckmässig beurteilt wurden und in Mischzonen um-
gezont werden sollen. Landschaftsprägende Gebiete (z.B. Studenbühl) werden in der aktuellen Revision 
ausgezont. Zwei weitere grössere Gebiete (Felsen und Hergisroos) wurden bereits in der Revision 1991 
bzw. 2000 der Reservezone zugeteilt. 

Ziel: 

 Entsprechend der Entwicklungsstrategie wurden keine grösseren neuen Einzonungen vorgenommen, 
sondern die Umzonung unzweckmässiger Bauzonen vollzogen (Ziff. 1,2).  

 Das Wachstum der Gemeinde wird beruhigt.  

 Es stehen keine grösseren Erweiterungen der Bauzonen zur Diskussion.  

 Landschaftsprägende Hügel sollen von Bauten frei gehalten werden durch Auszonung Studenbühl 
(Ziff.4). 

Inhalt: 
In den beiden Gebieten Altenbach und Roos herrschen Lärmprobleme. In den unten angeführten Studien 
wurden Lärmbelastungsfaktoren geprüft und entsprechende Massnahmen empfohlen. Auch die künftige 
Verkehrsbelastung wurde geprüft. Eine allfällige Überbauung soll auf den Ergebnissen dieser Studien-
grundlagen basieren. Das Gebiet Studenbühl wird ausgezont und dadurch als landschaftsprägender Frei-
raum bewahrt. 

 

        
 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Gestaltungsplan Roos Nord und –Süd. 

 Studienauftrag für ein städtebauliches Konzept Altenbach 

 Teilzonenplan Roos 

 Zonenplan. Auflageverfahren abgeschlossen.  

 Urnenabstimmung 2008 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 
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Vorgehen / nächste Schritte: 
 Behandlung der Einsprachen 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Wollerau 

Planungskosten 20'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 100'000 CHF - - 100% 
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Massnahme 1.21 Zentrenstruktur Agglo Obersee 
1.21

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

X Schlüsselprojekt 

 sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
jede Gemeinde für sich 

Beteiligte: 
alle Gemeinden Agglo Obersee 

Vorbereitung/Planung: 
- 

Umsetzung: 
Ab 2008 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Das Versorgungsangebot in der Agglomeration Obersee ist gut, die Synergiepotenziale sind jedoch noch 
nicht ausreichend ausgeschöpft. Mit Rapperswil-Jona und dem Seedammcenter in Pfäffikon (Freienbach) 
ist ein überregionales Angebot gegeben. Die Zentren aller Gemeinden der Agglo Obersee verfügen über 
ein Angebot des täglichen und periodischen Bedarfs. In den Nebenzentren, meist angesiedelt in den 
kleineren Ortsteilen der Gemeinden wie z.B. Bäch in Freienbach, sind Güter des täglichen Bedarfs ange-
siedelt. 

 

Ziel: 
Stärkung der dezentralen Zentrenstruktur. Abstimmung der Angebote und Nutzung der Synergiepotenzi-
ale. Sicherstellung der Versorgung des täglichen Bedarfs in den Nebenzentren. 

 

Inhalt: 

Im Rahmen der nächsten BZO-Revisionen sind die Zentrumsgebiete bezüglich Zonierung, ÖV-
Erschliessung und Anbindung ans LV-Netz genau zu prüfen.  

Dezentrale Zentrenstruktur mit den Zentren in den jeweiligen Gemeinden und den Nebenzentren (Bäch, 
Freienbach, Hurden und Wilen in Freienbach; Kempraten, Lenggis, Südquartier und Jonacenter in Rap-
perswil-Jona). 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Masterplan Siedlung/ Landschaft Rapperswil-Jona  

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Mobilitätskonzept Freienbach 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Nächste BZO-Revision 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 schrittweise Umsetzung und Berücksichtigung in den aktuellen Nutzungsplanungen 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone alle Gemeinden Agglo Obersee 

Planungskosten keine* - - - 

Investitionskosten keine* - - - 

*Im Rahmen aktueller Planungen 
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Massnahme 1.22 Entwicklungsschwerpunkte & städtebauliche 

Gestaltung zentraler Bereiche 

1.22

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: Beteiligte Gemeinden: Umsetzung: 

 Schlüsselprojekt A) Bubikon Ab 2006 - 2022 

X sehr hoch B) Freienbach  

 hoch C) Lachen  

  D) Rapperswil-Jona  

  E) Rüti  

  F) Wollerau  

  Beteiligte Kantone:  

  St. Gallen, Schwyz, Zürich  
 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die Ortszentren der Agglo Obersee sollen ihre Qualitäten als überregionale, regionale und lokale Zentren 
für den täglichen und periodischen Einkauf stärken können. Die zumeist starken Verkehrsbelastungen 
führen jedoch zusehends zu einem Attraktivitätsverlust der Zentren als Einkaufs-, Arbeits- und Wohnort 
sowie als Begegnungsort. Die Zentren und das bahnhofsnahe Umfeld weisen zum Teil offensichtliche 
Gestaltungsdefizite auf.  

 

Ziel: 
Stärkung der Positionen als urbane und dynamische Zentren der Agglo Obersee für den überregionalen, 
regionalen und lokalen Bedarf um auch den Detailhandel zu stützen. Städtebauliche Aufwertung (z.T. mit 
Begegnungszonen) der Zentren, des bahnhofnahen Umfeldes und weiterer strukturierender öffentlicher 
Räume (Plätze, Strassen und Wege) um so den öffentlichen Verkehr zu stützen und die Attraktivität für 
den Langsamverkehr zu erhöhen. 

 

Inhalt: 

 Städtebauliche Aufwertung des bahnhofsnahen Gebietes. 

 Städtebauliche Aufwertung der Ortszentren. 

 Aufwertung und Gestaltung strukturierender Plätze, Strassen und Wege. 

 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden 

Planungskosten 1.09 Mio. CHF  - X 

Investitionskosten 29 Mio. CHF  - X 
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A) Entwicklungsschwerpunkte und städtebauliche 

Gestaltung Bubikon 

Erläuterung zu Massnahme 1.22 

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Bubikon 

Beteiligte: 
 

Vorbereitung/Planung: 
Entwicklungskonzept Areale 
Bahnhof und Schätti 2002 

Umsetzung: 
2014 - 2016 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 
Im Zusammenhang mit einem Bauprojekt der Landi Bachtel und dem damit verbundenen Abbruch des 
ehemaligen Mühlengebäudes besteht in den nächsten Jahren die Möglichkeit, das Areal im Bereich des 
Bahnhofs Bubikon aufzuwerten und gleichzeitig noch besser auf die Bedürfnisse des öffentlichen Ver-
kehrs (Ausbau Bushaltestellen und Veloständer) auszurichten. Das noch unüberbaute, teilweise in der 
Industriezone, teilweise in W3-Zone mit Gewerbeerleichterung liegende Areal nördlich der Bahnlinie 
(Schätti) eignet sich für eine hochwertige, durchmischte Nutzung. Für beide Gebiete besteht ein Entwick-
lungskonzept. 

Ziel: 

 Bauliche Aufwertung des Gebiets um den Bahnhof und bessere Ausrichtung auf die Bedürfnisse des 
öffentlichen Verkehrs.  

 Hochwertige, dichte und durchmischte Nutzung im Areal Schätti. Städtebauliche Verdichtung des 
gesamten Bahnhofumfelds 

Inhalt: 
 Städtebauliche Aufwertung Bahnhofsumfeld Bubikon: Koordiniert mit dem Projekt der Landi Bachtel 

soll die Ritterhausstrasse, soweit nötig unter Einbezug der angrenzenden Grundstücke, im Bereich 
Stationsstrasse bis Ebmattstrasse aufgewertet werden.  

 Einfliessen sollen aktuelle und zukünftige Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs, wie Ausbau Bushal-
testellen und Veloabstellplätze, Wendeschlaufe für Bus etc (siehe Massnahme B10).  

 Durch die Umgestaltung soll der motorisierte Verkehr zusätzlich verlangsamt und dem Langsamver-
kehr höhere Priorität beigemessen werden. 
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Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Entwicklungskonzepte Areal Bahnhof und Areal Schätti 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Absprache mit privaten Investoren (Areal Schätti) und Bauprojekt Landi Bachtel 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Planung Umgestaltung Areal Bahnhof koordiniert mit Bauprojekt Landi Bachtel 

 Ev. Anpassung BZO für Areal Schätti 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Bubikon 

Planungskosten 20'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 500'000 CHF - - 100% 
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B) Entwicklungsschwerpunkte und städtebauliche 

Gestaltung Freienbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.22 

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Freienbach 

Beteiligte: 
Amt für Raumplanung; Amt für Umwelt-
schutz; Tiefbauamt 

Vorbereitung/Planung: 
Revision Zonenordnung und 
Baureglement in Bearbeitung 

Umsetzung: 
Ab 2006; im Rahmen Revision 
Ortsplanung 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Pfäffikon soll seine Rolle als Regionalzentrum auch in Zukunft wahrnehmen und seine Funktion als loka-
les Zentrum stärken.  

Ziel: 
Stärkung des regionalen Zentrums Pfäffikon. Stärkung der regionalen Zentrumsfunktionen von Pfäffikon. 
Herausbildung eines urbanen Zentrums im Bereich der Churerstrasse (zwischen Bahnhofstrasse und Bau-
center) für das Gebiet der Höfe. 

Inhalt: 

 Städtebauliche Aufwertung Churerstrasse. 

 Gestaltung und städtebauliche Aufwertung Dorfplatz Pfäffikon. 

 Aufwertung Umfeld Seedammcenter. 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Mobilitätskonzept Freienbach 

 Städtebauliches Konzept 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Revision Zonenplan und Baureglement 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Freienbach 

Planungskosten keine* - - - 

Investitionskosten keine* - - - 

* Im Rahmen Ortsplanungsrevision 
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C) Entwicklungsschwerpunkte und städtebauliche 

Gestaltung Lachen 

Erläuterung zu Massnahme 1.22 

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinderat Lachen 

Beteiligte: 
Gemeinde Lachen 

Vorbereitung/Planung: 
Kommunaler Richtplan Lachen-
Altendorf 

Umsetzung: 
2011-2018 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb:  
Der Ortskern von Lachen ist als Ortsbild von nationaler Bedeutung im ISOS enthalten. Die starken Ver-
kehrsbelastungen auf den Hauptstrassen (der Dorfkern wird von der Hauptstrasse N3 Pfäffikon-Näfels 
und von der Hauptstrasse Lachen-Tuggen durchfahren) führen jedoch zusehends zu einem Attraktivitäts-
verlust des Dorfkerns von Lachen als Einkaufsort, Arbeitsort und Wohnort.  

Ziel:  

 Aufwertung und Erneuerung des Ortskernes von Lachen.  

 Schaffung einer Begegnungszone. 

 Förderung des Langsamverkehrs (Langsamverkehrskonzept).  

 Frequenzsteigerung für den Detailhandel. 

Inhalt:  

 Entlastung des Ortskerns vom Durchgangsverkehr durch den Bau der Kernentlastungsstrasse. 

 flankierende Massnahmen zur Kernentlastungsstrasse.  

 Gestaltung Ortskern/Begegnungszone.  

 Förderung des Langsamverkehrs.  

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Kommunaler Richtplan Lachen/Altendorf 

 Langsamverkehrskonzept (in Bearbeitung) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Grundeigentümer 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 
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Vorgehen / nächste Schritte: 
 Abschlussarbeit der Landschaftsarchitekten und Raumplaner an der Hochschule Rapperswil, Zeitraum 

Mai –Juni 2007 

 Öffentliche Präsentation der Projekte im August 2007 

 Ausschreibung öffentlicher Wettbewerb 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Lachen 

Planungskosten 0.8 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten 7.0 Mio. CHF - - 100% 
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D) Entwicklungsschwerpunkte und städtebauliche 

Gestaltung Rapperswil-Jona 

Erläuterung zu Massnahme 1.22 

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Stadt Rapperswil-Jona 

Beteiligte: 
- 

Vorbereitung/Planung: 
- 

Umsetzung: 
Ab 2006 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die beiden Zentren von Rapperswil-Jona haben heute ein deutlich unterschiedliches Profil und ein unter-
schiedliches Gewicht innerhalb der Stadt. Beide Zentren weisen zum Teil ein offensichtliches Gestal-
tungsdefizit auf. 

Mit gemeinsam 25'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 12'500 Beschäftigten bildet Rapperswil-
Jona bereits heute ein bedeutendes Regionalzentrum. Dieses soll weiter gestärkt werden.  

Ziel: 
Stärkung der Position als urbanes und dynamisches Regionalzentrum der Agglomeration Obersee. Dop-
pelkernstrategie mit dem Stadtraum Neue Jonastrasse als verbindendes Element. Städtebauliche Aufwer-
tung der beiden Kerngebiete. Nebenzentren zur Abdeckung des täglichen Bedarfs.  

Inhalt: 

 Städtebauliche Aufwertung Zentrum Rapperswil. 

 Städtebauliche Aufwertung Zentrum Jona. 

 Stadtraum Neue Jonastrasse. 

 Aufwertung und Gestaltung strukturierender Plätze, Strassen und Wege. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Masterplan Siedlung/ Landschaft Rapperswil-Jona 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 
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Vorgehen / nächste Schritte: 
 Umsetzung und Berücksichtigung in Aktualisierung Zonenplan 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Stadt Rapperswil-Jona 

Planungskosten 0.1 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten 10 Mio. CHF - - 100% 
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E) Entwicklungsschwerpunkte und städtebauliche 

Gestaltung Rüti 

Erläuterung zu Massnahme 1.22 

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Rüti 

Beteiligte: 
- 

Vorbereitung/Planung: 
- 

Umsetzung: 
20011-2015 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Rüti verfügt mit dem diversifizierten Angebot an grösseren Detaillisten über ein lokales Angebot des täg-
lichen und periodischen Bedarfs. Die funktionale Durchmischung hat sich erst in Teilen etabliert.  

Ziel: 
Mit der Schliessung von Baulücken, der Entwicklung von Brachen sowie der Verdichtung und Umnutzung 
von Arealen im Zentrumsgebiet soll eine städtische Dichte erreicht werden. Durch die städtebauliche 
Aufwertung insbesondere im Umfeld des Bahnhofs soll zudem die Aufenthaltsqualität verbessert werden.  

Die städtische Dichte soll die Durchmischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten (überwiegend Dienstleis-
tung) und Verkauf fördern und in allen Zentrumsteilen etablieren. 

Inhalt: 
 Umgestaltung von Strassenachsen. 

 Städtebauliche Aufwertung von Arealen. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 BZO-Revision 

Koordinationsbedarf: 
 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Berücksichtigung in Bau- u. Zonenordnung 

 Umgestaltung Ferracherstrasse (Kernfahrbahn) 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Zürich Gemeinde Rüti 

Planungskosten 0.12 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten 1.5 Mio. CHF  - 100% 
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F) Entwicklungsschwerpunkte und städtebauliche 

Gestaltung Wollerau 

Erläuterung zu Massnahme 1.22 

Massnahmenbereich: 

Zentrenentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Wollerau 

Beteiligte: 
Grundeigentümer 

Vorbereitung/Planung: 
2007: Entwurf Gestaltungsstudie

Umsetzung: 
ab 2010  

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Das Ortszentrum wird vom hohen Verkehrsaufkommen belastet und ist vom Verkehr geprägt. Das histo-
rische Zentrum mit seinem unverkennbaren Ortsbild kann seine Qualitäten als Einkaufsort, Dorfplatz und 
Flanierraum nur ungenügend erfüllen und ist wenig attraktiv für Fussgänger und als Einkaufs- und Be-
gegnungsort. 

Ziel: 

 Schaffung öffentlicher Räume.  

 Steigerung der Attraktivität.  

 Förderung von gestalterisch aufgewerteten verkehrsfreien Fussgängerbereichen und Plätzen im Zent-
rum.  

 Bau eines Gemeindesaals und anderen öffentlichen Einrichtungen. 

Inhalt:  

Zentrumsentwicklung, Ausschnitt Zonenplan - 
Kernzone 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Leitbild, Kernzonenplan, Studie Zentrum 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Erschliessungsplan 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Verhandlung mit den Grundeigentümern, Bildung einer Trägerschaft 

 Konzept 

 Projektierung 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Zürich Gemeinde Wollerau, 

private Investoren 

Planungskosten 50'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 10 Mio. CHF - - 100% 
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Massnahme 1.23 Versorgungsqualität Agglo Obersee 
1.23

Massnahmenbereich: 

Zentrenstruktur 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
jede Gemeinde für sich 

Beteiligte: 
alle Gemeinden Agglo Obersee 

Vorbereitung/Planung: 
- 

Umsetzung: 
Ab 2008 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Das Gebiet Agglo Obersee ist geprägt durch eine polyzentrische Struktur. Diese soll weiterhin gestärkt 
werden. Während die drei Zentren Rüti, Rapperswil-Jona und Pfäffikon (Freienbach) den periodischen Be-
darf abdecken und teilweise auch über überregionale Angebote verfügen, stellen die Nebenzentren vor-
wiegend die Versorgung des täglichen Bedarfs sicher. 

 

Ziel: 

Abstimmung von publikumsintensiven respektive verkehrsintensiven Einrichtungen. Stärkung der polyzent-
rischen Struktur und Förderung des städtischen Lebensgefühls. Publikumsintensive respektive verkehrsin-
tensive Einrichtungen sollen nur an verkehrsmässig gut erschlossenen Standorten (d.h. auch mit öffentli-
chem Verkehr und Langsamverkehr) zugelassen werden. Durch geeignete Massnahmen ist das Angebot an 
Gütern des täglichen Bedarfs in den Nebenzentren zu verbessern und zu verhindern, dass am Siedlungs-
rand Einkaufszentren und Nutzungen mit grossem Publikumsverkehr entstehen welche die Detailhandels-
geschäfte im Dorfkern konkurrieren. 

 

Inhalt: 

 Altendorf und Lachen: Die Einzonung von weiteren Gewerbe- und Industriegebieten Breiten, Steinegg 
soll mit einer Nutzungsbeschränkung belegt werden. Mit der Nutzungsbeschränkung soll verhindert 
werden, dass am Siedlungsrand Einkaufszentren und Nutzungen mit grossem Publikumsverkehr ent-
stehen und dadurch die Detailhandelsgeschäfte im Dorfkern konkurrenziert werden. Vorgesehen ist 
eine Ergänzung in den Baureglementen bei der Einzonung von neuen Industriegebieten, wonach ers-
tens nur ein Anteil der Industriezone mit Verkaufsflächen genutzt werden kann (z.B. max 25%) und 
zweitens die Verkaufsfläche pro Laden 2'000 m2 nicht übersteigen darf. 

 Bubikon: Durch planerische Massnahmen wird die Ansiedlung von Fachmärkten und anderen publi-
kumsintensiven Einrichtungen im Industriegebiet Bubikon auf den Teil nördlich der Dürntnerstrasse be-
schränkt. der über eine gut ausgebaute Zufahrt abseits der Wohngebiete verfügt. Insbesondere der 
untere Teil ist mit dem Bus erschlossen und Nahe beim Bahnhof Bubikon. Die Ansiedlung von Detaillis-
ten in den beiden Dorfteilen Bubikon und Wolfhausen wird mit planerischen Massnahmen (z.B. Aus-
nützungsbonus) gefördert und aktive Aquisitionsmassnahmen durch die Gemeinde erarbeitet. 

 Feusisberg und Wollerau: Bis auf weiteres wird auf die Ansiedlung von publikumsintensiven respektive 
verkehrsintensiven Einrichtungen mit überregionaler Bedeutung verzichtet. Als publikumsintensive Ein-
richtungen gelten insbesondere Einkaufszentren oder kombinierte Anlagen mit Freizeit- und Ein-
kaufseinrichtungen mit mehr als 5'000 m2 Verkaufsfläche oder mehr als 300 Parkplätzen oder Einrich-
tungen, die an hundert Tagen pro Jahr mehr als 1'500 Fahrten pro Tag erzeugen. 

 Freienbach: verzichtet bis auf weiteres auf die Ansiedlung weiterer publikumsintensiver Einrichtungen 
mit überregionaler Bedeutung (Einkaufszentren u.a.). Erweiterungen des bestehenden Seedammcen-
ters und des Seedamm Plazas bleiben davon ausgenommen. Es gilt die kantonalen Weisung zu ver-
kehrsintensiven Einrichtungen des Kantons Schwyz (Regierungsratsbeschluss vom Juni 2006). 

 Rapperswil-Jona: verzichtet auf nicht integrierte Nutzungen und konzentriert die Versorgung auf die 
Zentrengebiete.  

 Rüti: im Gemeindegebiet werden keine weiteren publikumsintensiven Einrichtungen mehr zugelassen. 
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Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Kantonale Weisung zu verkehrsintensiven Einrichtungen Kanton Schwyz (Regierungsratsbeschluss Juni 

2006) 

 Kantonaler Richtplan SG 

 Kantonaler Richtplan ZH 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Bubikon: 2006 ergänzte Nutzungsbestimmungen der kommunalen BZO (Art. 22 Abs. 4) für die Indust-
riezone 

 Altendorf und Lachen: Erläuterungsbericht zum Richtplan, Objektblätter, Genehmigungsexemplar 
24.6.2003 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Berücksichtigung und Umsetzung in den aktuellen Planungen / bei nächster Planungsrevision 

 Anwendung der bestehenden Nutzungsvorschriften 

 Bubikon: Aktive Akquisition bei Detaillisten im Rahmen von geeigneten Bauprojekten, Strategie für 
Ansiedlung entwickeln 

 Altendorf und Lachen: Einzonung mit Nutzungsbeschränkung 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden 

Planungskosten 0.5 Mio CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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Massnahme 1.31 Siedlungsränder / Trenngürtel Agglo Obersee 
1.31

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und Freiräume 

Bedeutung: 

X Schlüsselprojekt 

 sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
jede Gemeinde für sich 

Beteiligte: 
alle Gemeinden Agglo Obersee 

Vorbereitung/Planung: 
 

Umsetzung: 
2008-2012 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Mit der Strategie der Innenentwicklung können die äusseren Siedlungsgrenzen weitgehend auf dem 
heutigen Stand gehalten werden. In den nächsten 20 - 30 Jahren wird insbesondere die Formulierung der 
Siedlungsränder sowie die Gestaltung der angrenzenden Landschaft als definierte Räume eine wichtige 
Aufgabe sein.  

Ziel: 

Mit den Siedlungstrenngürteln soll eine grossräumige Gliederung der Landschaft und eine Vernetzung der 
Lebensräume erfolgen. Mit den Siedlungstrenngürteln soll verhindert werden, dass die Siedlungen zu 
flächendeckenden Agglomerationen oder Entwicklungsbändern zusammenwachsen. 

Inhalt: 

 Altendorf: Die Gemeinde strebt eine Siedlungsplanung an welche sicherstellt, dass auch kommenden 
Generationen Freiflächen in der Umgebung des Siedlungsgebietes erhalten bleiben. • Der markante 
Hügel St. Johann soll mit einer Landschaftsschutzzone freigehalten werden. • Die Landschaftsschutz-
zone soll die Siedlungsräume von Altendorf und Lachen gliedern und eine Freihaltung des Hügels St. 
Johann gewährleisten. 

 
 

 Bubikon, Dürnten, Eschenbach, Lachen, Freienbach, Feusisberg Rapperswil-Jona, Rüti: Siehe Karte Z2 
im Anhang A3 des Berichtes Agglomerationsprogramm Obersee. 

 Wollerau: Die Ortsplanungsrevision Wollerau basiert auf der kommunalen Entwicklungsstrategie. In 
dieser wurde festgehalten in welchen Bereichen die Siedlungsgrenze nicht überschritten werden soll 
und die Sicherung von Siedlungstrenngürteln, Naherholungsgebieten und des Landschaftsraumes er-
folgt. 
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Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Masterplan Siedlung/ Landschaft Rapperswil-Jona 

 Ortsplanungsrevisionen 

 Altendorf: Erläuterungsbericht zum Richtplan, Objektblätter, Genehmigungsexemplar 24.6.2003 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Altendorf: Zonenplanverfahren/ Vorprüfung ARP 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 schrittweise Umsetzung und Berücksichtigung in den aktuellen Planungen 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone alle Gemeinden Agglo Obersee

Planungskosten keine* - - - 

Investitionskosten keine* - - - 

* Im Rahmen aktueller Planungen 
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Massnahme 1.32 Freiräume Agglo Obersee 
1.32

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: Beteiligte Gemeinden: Umsetzung: 

 Schlüsselprojekt A) Freienbach ab 2006 

X sehr hoch B) Rapperswil-Jona  

 hoch C) Rüti   

  D) Wollerau  

  Beteiligte Kantone:  

  St. Gallen, Schwyz, Zürich  
 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die Wohn- und Lebensqualität wird massgeblich von der naturnahen Gestaltung des Lebensraumes be-
einflusst. Innerhalb der Siedlungsgebiete soll die "innere Landschaft" als Freiräume ihre Qualität bewah-
ren respektive weiter entwickelt werden. Dabei kann auf bestehende Elemente wie Grünflächen und 
öffentliche Einrichtungen oder verbindende Fliessgewässer zurückgegriffen werden. 

 

Ziel: 

 Entwicklung der inneren Landschaft. 

 Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in den Siedlungsgebieten. 

 Schaffung und Gestaltung von Grünverbindungen von der Landschaft ins Siedlungsgebiet. 

 

Inhalt: 

 Sichern und Schaffen von siedlungsnahen qualitativ hochwertigen Landschaftsräumen im Siedlungs-
gebiet zur Naherholung und Freizeitgestaltung. 

 Vernetzen der Landschaftsräume innerhalb der einzelnen Gemeindegebiete und wo möglich im ge-
samten Aggloraum. 

 Aufwertung der Fliessgewässer als verbindende Elemente im Siedlungsgebiet. 

 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden 

Planungskosten 0.61 Mio. CHF X X X 

Investitionskosten 7.30 Mio. CHF X X X 
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A) Freiräume Freienbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.32 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und Frei-

räume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Kanton Schwyz 

Beteiligte: 
Gemeinde Freienbach  

Vorbereitung/Planung: 
Kantonaler Richtplan: Zwischenergebnis

Umsetzung: 
Ab 2008  
 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 
Eine naturnahe Gestaltung des Lebensraumes ist Ziel der zukünftigen regionalen und gemeindlichen Ent-
wicklung. Die Wohn- und Lebensqualität wird massgeblich von den Möglichkeiten der Naherholung be-
stimmt. Der Ökomorphologische Zustand der Gewässer ist durch den Kanton bereits kartiert und der 
Raumbedarf der Fliessgewässer berechnet. 

 

Ziel: 
Revitalisierung der Fliessgewässer. Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde. Schaffung 
von Grünverbindungen von der Landschaft ins Siedlungsgebiet. 

 

Inhalt: 

 Darstellung der Ergebnisse in einem Revitalisierungsplan. 

 Umsetzung entsprechend den festgelegten Prioritäten. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Ortsplanungsrevision Freienbach 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Hochwasserschutz Kanton Schwyz 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 schrittweise Umsetzung 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinden Freienbach, 

Feusisberg und Wollerau 

Planungskosten 0.1 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten - - - - 
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B) Freiräume Rapperswil-Jona 

Erläuterung zu Massnahme 1.32 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Stadt Rapperswil-Jona  

Beteiligte: 
- 

Vorbereitung/Planung: 
Masterplan Siedlung und Land-
schaft 

Umsetzung: 
Ab 2006, Ortsplanungsrevision 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die naturnahe Gestaltung des Lebensraumes ist Ziel der zukünftigen regionalen + gemeindlichen Entwick-
lung. Die Wohn- + Lebensqualität wird massgeblich von den Möglichkeiten der Naherholung bestimmt. 

Ziel: 
Entwicklung der inneren Landschaft. An der Schnittstelle der Siedlungsgebiete Rapperswil und Jona soll ein 
Stadtraum mit besonderem Abstimmungsbedarf zwischen Siedlung + Landschaft entwickelt werden.  

Inhalt: 
Bei der Entwicklung der inneren Landschaft wird auf bestehende Elemente wie Grünflächen + öffentliche 
Einrichtungen zurückgegriffen. Andererseits werden bei den Arealentwicklungen die baulichen Erweite-
rungen + die Freiräume (z.B. Grünfels als neuer städtischer Freiraum) besonders aufeinander abgestimmt.  

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Masterplan Siedlung/ Landschaft Rapperswil-Jona 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 umliegende Gemeinden  

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 schrittweise Umsetzung und Berücksichtigung in aktuellen Planungen 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Stadt Rapperswil-Jona 

Planungskosten keine* - - - 

Investitionskosten keine* - - - 
 

* Bestandteil Revision Zonenplan und Baureglement 
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C) Freiräume Rüti 

Erläuterung zu Massnahme 1.32 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume  

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Rüti 

Beteiligte: 
Gemeinde Rüti, teilweise Kanton Zürich 
AWEL 

Vorbereitung/Planung: 
Laufende Aktivitäten im Rahmen 
Ortsentwicklung und des LEK 

Umsetzung: 
Ab 2006, in Etappen 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Die Gemeinde Rüti will die Wohn- und Lebensqualität insbesondere für Familien mit Kindern erhöhen. 
Diese wird nicht zuletzt von den Möglichkeiten der Naherholung bestimmt. Ein Schwerpunkt in der Ent-
wicklung Rütis soll daher künftig die Naherholung und Freizeit sein.  

Ziel: 

Revitalisierung der Fliessgewässer. Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde durch die 
Öffnung der Fliessgewässer. Aufwertung und Vernetzung der Freiräume und Naherholungsgebiete. 
Schaffung von Grünverbindungen von der Landschaft ins Siedlungsgebiet.  

Inhalt: 
 Umsetzung des Grünraumkonzeptes. 

 Öffnung der Jona von der Breitenhofstrasse bis zur Gemeindegrenze. 

 Aufwertung Dachseggbächli. 

 Aufwertung Laufenbach. 

 
Neben den Fliessgewässern sollen: 

 die Wanderwege aufgewertet werden. 

 das Landschaftsentwicklungskonzept umgesetzt werden. 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 BZO-Revision  

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 
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Koordinationsbedarf: 
 Koordination mit AWEL 

 Gemeinde Dürnten 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 schrittweise Umsetzung 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Rüti 

Planungskosten 0.5 Mio. CHF - - 100% 

Investitionskosten 1.5 Mio. CHF - - 100% 
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D) Freiräume Wollerau 

Erläuterung zu Massnahme 1.32 

Massnahmenbereich: 

Sicherung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Wollerau 

Beteiligte: 
Kanton Schwyz 

Vorbereitung/Planung: 
Auflageverfahren abgeschlossen 

Umsetzung: 
ab 2009  

 

Ausgangslage / Problembeschrieb:  
Wollerau verfügt über verschiede landschaftsprägende Hügelelemente, welche als Frei- und Naherho-
lungsgebiete zu schützen bzw. zu erhalten sind. Die in der Entwicklungsstrategie festgehaltenen Grund-
sätze zur Landschaftserhaltung sollen umgesetzt. werden. 

 

Ziel: 

Die Gebiete Becki, Studenbühl und der Raum Erlen bis Itlimoos sollen von Bauten frei gehalten werden. 

 

Inhalt: 
 Freihalten des Becki und des Studenbüels als landschaftsbestimmende Elemente im Siedlungsgebiet.  

 Auszonen des Studenbüels, da noch in der Bauzone. 

 Abbildung Weinreben Studenbüel 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Entwicklungsstrategie 

 Ortsplanungsrevision Wollerau 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Urnenabstimmung 2008 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Ergänzung Fusswegnetz 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Verhandlung über mögliche Entschädigungsfragen mit Grundeigentümern.  

 Abwarten Ergebnisse Urnenabstimmung. 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Wollerau 

Planungskosten 10'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 5,8 Mio. CHF - - 100% 
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Massnahme 1.33 Wohnumfeld Agglo Obersee 
1.33

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: Beteiligte Gemeinden: Umsetzung: 

 Schlüsselprojekt A) Altendorf ab 2008 

X sehr hoch B) Altendorf - Freienbach  

 hoch C) Altendorf – Lachen - Galgenen  

  D) Dürnten   

  E) Eschenbach  

  F) Feusisberg  

  Beteiligte Kantone:  

  St. Gallen, Schwyz, Zürich  
 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 
Die Agglo Obersee befindet sich in vorteilhafter Lage am oberen Zürichsee und verfügt über weitere gut 
besuchte Naherholungszonen im Wohnumfeld. Die Zugangsorte zum See sind jedoch insbesondere auf 
der Schwyzer Seite für die Bevölkerung wenig zugänglich. Die Qualität des Wohnumfeldes soll zudem 
durch die Schaffung von geeigneten Begegnungsorten für die Bevölkerung gestärkt werden. 

 

Ziel: 

 Steigerung der Attraktivität des Wohnumfeldes in den Gemeinden. 

 Schaffen von Verbindungswegen und öffentlichen Naherholungsräumen im Wohnumfeld. 

 

Inhalt: 

 Angrenzend an bestehende und neue Siedlungsgebiete wollen die beteiligten Gemeinden Raum für 
Freizeitaktivitäten und Naherholung im Wohnumfeld sichern. 

 Attraktivitätssteigerung des Wohnumfeldes durch Schaffung und Aufwertung von Räumen für 
Spiel/Kultur / Erholung / Wissen und Ruhe. 

 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden 

Planungskosten 0.69 Mio. CHF - - X 

Investitionskosten 10.22 Mio. CHF - - X 
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A) Wohnumfeld Altendorf 

Erläuterung zu Massnahme 1.33 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinderat Altendorf 

Beteiligte: ARP Kanton Schwyz 

Vorbereitung/Planung: 
Nutzungsplanung 

Umsetzung: 
bis 2010 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Die Gemeinde Altendorf zeichnet sich durch eine vorteilhafte Lage am oberen Zürichsee aus. Der Bevölke-
rung stehen jedoch nur wenige attraktive Zugangsorte am Seeufer zur Verfügung. 

Ziel:  

 Steigerung der Attraktivität des Wohnumfeldes in der Gemeinde durch vermehrten Seezugang. 

 In unmittelbarer Dorfnähe, direkt am Verbindungswanderweg Lachen-Altendorf-Pfäffikon soll ein 
öffentlicher Naherholungsraum am See entstehen. 

 Eine ökologische Aufwertung des Seeufers soll vorgenommen werden. 

Inhalt:  
Areal Park am See:  

 mit Seeeinlass. 

 Bereich Spiel. 

 Bereich Kultur+Erholung+Wissen. 

 Bereich für Familien und Kleinkinder. 

 Bereich Ruhe. und Raum. 
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Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Teilzonenplan und Erläuterungsbericht Park am See, 3/2007 

 Gewässerökologische Abklärungen Park am See, 1/2007 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 ARP, AfU, Schiffsinspektorat 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Vorprüfung durch das ARP Kanton Schwyz 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinde Altendorf

Planungskosten 150'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 6.2 Mio. CHF* - - 100% 

* Land 3.2 Mio. / Anlagen 3 Mio. 
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B) Wohnumfeld Altendorf - Freienbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.33 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinderat Altendorf 

Beteiligte:  

Verein Schwyzer Wanderwege 

 

Vorbereitung/Planung: 
Kommunaler Richtplan La-
chen/Altendorf 

Umsetzung: 
Weg ist realisiert, Rastplätze bis 
2010 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 
Die seeufernahe Fussgängerverbindung von Seeweg zwischen Altendorf und Pfäffikon und Anbindung an 
den Fussgängersteg Pfäffikon-Rapperswil ist realisiert, es fehlen jedoch Rastplätze / Spielflächen im 
Wohnumfeld. 

Ziel:  

 Mittels mehrerer Einzelmassnahmen sollen Erholungspunkte entlang der seeufernahen Fussgänger-
verbindung im Wohnumfeld von Altendorf nach Pfäffikon realisiert werden.  

Inhalt:  
 Entlang dem Weg Altendorf – Pfäffikon sollen diverse kleineren Landparzellen erworben werden um 

darauf Rastplätze- und Spielflächen zu realisieren. 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Landerwerbe und Dienstbarkeiten 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Verein Schwyzer Wanderwege 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Gespräche Grundeigentümer 
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Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinde 

Altendorf 

Gemeinde Freienbach 

Planungskosten 20'000 CHF - - 100% - 

224'000 CHF* - - 50% 50% Investitionskosten 

100'000 CHF**   100% - 

* Weg 

** Rastplätze 
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C) Wohnumfeld Altendorf – Lachen - Galgenen 

Erläuterung zu Massnahme 1.33 

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Altendorf 
 

Beteiligte: 
Gemeinden Lachen und Galgenen, ARP 
Kanton Schwyz 

Vorbereitung/Planung: 
Entwurf Konzept 

Umsetzung: 
ab 2015 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb /  

Angrenzend an bestehende und neue Siedlungsgebiete wollen die beteiligten Gemeinden Raum für Frei-
zeitaktivitäten und Naherholung im Wohnumfeld sichern. Sowohl die Gemeinde Altendorf als auch die 
Gemeinde Lachen sind bereits im Besitz von mehreren Liegenschaften im Wohnumfeld Steinegg. Zur 
Arrondierung möchten die drei beteiligten Gemeinden die angrenzende Liegenschaft Zeughaus (Ge-
meindegebiet Galgenen) erwerben. 

Ziele: 
 Verschieben der 50m Schiessanlage und damit die Lärmsituation verbessern. 

 Vorhandene Gebäude (inkl. Zeughaus) einer breiteren öffentlichen Nutzung zuführen.(z.B. March-
museum im Zeughaus, Vereinshaus im ehemaligen Schützenhaus 300m). 

 Schaffung eines „Erlebnisspielplatzes“ mit Grillplätzen. 

Inhalt: Naherholungsgebiet Steinegg 
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Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Absprache Gemeindepräsidenten der drei Gemeinden 

 Kontaktaufnahme mit armasuisse 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Berücksichtigung in den Ortsplanungsrevisionsverfahren 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Vorprüfung ARP im Zonenplanverfahren 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinden Altendorf, Galgenen, Lachen 

Planungskosten 450'000 CHF - - je 1/3 

Investitionskosten 3 Mio. CHF* - - je 1/3 

* inkl. Landerwerb 
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D) Wohnumfeld Dürnten 

Erläuterung zu Massnahme 1.33 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Dürnten 

Beteiligte: 
Zivilgemeinde Tann 

Vorbereitung/Planung: 
2008-2009 

Umsetzung: 
2011 - 2014 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Eine wesentliche Stärke der Gemeinde Dürnten liegt in ihrer intakten Natur und Landschaft, was eine 
hohe Lebensqualität mit sich bringt und ein unmittelbares Naherholungsgebiet anbietet. Das attraktive 
Wohnumfeld ist zu erhalten. 

 

Ziel: 
Steigerung der Attraktivität des Wohnumfeldes in der Gemeinde. 

 

Inhalt: 
Überprüfung der Umnutzung des Gebietes Felsen-
burg für einen Begegnungsort mit Spielplatz  im 
Ortsteil Tann. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Projektidee 

 Überprüfung der Umnutzung 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordination mit Zivilgemeinde Tann (bis Ende 2009) 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Projektplanung mit Zivilgemeinde Tann 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Dürnten 

Planungskosten 5’000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 100’000 CHF - - 100% 

Betriebs- und Unterhaltskosten  5'000 CHF/a - - 100% 
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E) Wohnumfeld Eschenbach 

Erläuterung zu Massnahme 1.33 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Eschenbach 

Beteiligte: 
Kanton St. Gallen, Grundeigentümer  

Vorbereitung/Planung: 
Planung 2009 

Umsetzung: 
ab 2010/2011 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Die Verbesserung von Freizeitangeboten im Wohnumfeld innerhalb der Gemeinde hat Einfluss auf das 
Verkehrsaufkommen. Die Wohn- und Lebensqualität kann zudem mit dem Angebot von Naherholungs-
räumen verbessert werden. 

 

Ziel: 
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität durch Attraktivierung des Wohnumfeldes. 

 

Inhalt: 
 Natur- und Erlebnisraum Aabach. 

 Schaffung von Freizeitangeboten (Vita-Parcours oder Finnenbahn, Inline-Rundstrecke). 

 Wander- und Mountain-Bike-Routen. 

 Familienfeuerstellen. 

 Stärkere Einbindung innerhalb Rapperswil Zürichsee Tourismus. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Bei Natur- und Erlebnisraum Aabach: Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden (Goldingen, St. Gal-

lenkappel, Schmerikon); Erste Projektstudien sind entwickelt. 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Nachbargemeinden 

 Grundeigentümer 

 Kantonale Stellen (Amt für Umweltschutz, Kantonsforstamt etc.) 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Schrittweise Umsetzung 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Eschenbach 

Planungskosten 50'000 CHF - - 100% 

Investitionskosten 500'000 CHF - - 100% 

Betriebs- und Unterhaltskosten 25'000 CHF/a - - 100% 
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F) Wohnumfeld Feusisberg 

Erläuterung zu Massnahme 1.33 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinderat Feusisberg 

Beteiligte: 
Kanton Schwyz, Grundeigentümer, Bezirk 
(Gewässer) 

Vorbereitung/Planung: 
ab 2008 

Umsetzung: 
ab 2011 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Das Sihlwäldli an der Sihl, in unmittelbarer Nähe zum Dorfkern Schindellegi, ist ein gut besuchtes Naher-
holungsgebiet  

 

Ziel: 
Im Sihlwäldli sollen zweckmässige Infrastrukturen verwirklicht werden. 

 

Inhalt: 

Die Infrastrukturen des Spiel- und Erholungsplatz Sihlwäldi könnten neben der Verbesserung des Zugangs 

umfassen: Feuerstelle, gedecktes Holzlager, Sitzgelegenheiten, Zugangsstrasse etc. 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Projektidee 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Grundeigentümer, Kanton 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Verhandlungen mit Grundeigentümer 

 Finanzierung für Bau und Unterhalt 

 Baubewilligungsverfahren 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinde Feusisberg Eigentümer 

Planungskosten 10'000 CHF - - 70% 30% 

Investitionskosten 100'000 CHF - - 70% 30% 

Betriebs- und Unterhaltskosten 30'000 CHF - - 100% - 

 



Massnahmen Siedlung & Landschaft I - 57 

Massnahme 1.34 Aufwertung Natur Agglo Obersee 
1.34

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: Beteiligte Gemeinden: Umsetzung: 

 Schlüsselprojekt A) Altendorf laufend 

X sehr hoch B) Bubikon  

 hoch C) Dürnten  

  D) Feusisberg – Freienbach - Wollerau  

  Beteiligte Kantone:  

  St. Gallen, Schwyz, Zürich  
 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Durch die intensive Siedlungsentwicklung wurde naturnaher Raum intensiv beansprucht. So wurden 
Eingriffe in landschaftlich sensible Räume getätigt, was zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
führte. Dadurch sind auch viele Pflanzen- und Tierarten bedroht. Für die ökologische Vielfalt sind Mass-
nahmen erforderlich um so die Qualität der siedlungsnahen Freiräume und grossen Landschaftskammern 
zu sichern. 

 

Ziel: 
 Anlegung von ökologischen Ausgleichsflächen in den entsprechenden Fördergebieten. 

 Angepasste Nutzung und Pflege der ökologischen Ausgleichsflächen. 

 Beseitigung der Barrierewirkung für Insekten, Kleinsäuger, Amphibien und teilweise auch Wildtiere 
durch Schaffung neuer Siedlungsgebiete. 

 

Inhalt: 

 Aufwertung der Landschaft und angepasste Nutzung von wertvollen Flächen. 

 Entstehen von Verbindungswanderwegen und öffentlichen Naherholungsräumen. 

 Ökologische Vernetzung der Korridore für Kleinsäuger und Amphibien. 

 Abstimmung mit den Massnahmen im Natur- und Landschaftsschutz (LEK). 

 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden 

Planungskosten 0.45 Mio. CHF X X X 

Investitionskosten 2.31 Mio. CHF X X X 
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A) Aufwertung Natur Altendorf 

Erläuterung zu Massnahme 1.34 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinderat Altendorf 

Beteiligte: 
ARP Kanton Schwyz 

Vorbereitung/Planung: 
Schutzzonenplan 

Umsetzung:  

Zonenplanverfahren bis 2012 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Die Gemeinde Altendorf erstreckt sich vom Ufer des oberen Zürichsees bis in voralpine Bereiche auf über 
1300 m über dem Meer. Der Barrierewirkung für Insekten, Kleinsäuger, Amphibien und teilweise auch 
Wildtiere durch Schaffung neuer Siedlungsgebiete soll durch die Erhaltung von Korridoren für Kleinsäu-
ger und Amphibien entgegengewirkt werden. 

Ziel:  

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision soll die ökologische Vernetzung sichergestellt und die Natur aufge-
wertet werden. 

Inhalt:  

 Ökologische Vernetzung See bis Rinderweidhorn. 

 Konzept Zonenplanentwurf Rembach.  

 Erhaltung Korridore für Kleinsäuger und Amphibien. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Schutzzonenplan von 1996 

 Vorgaben des Gemeinderates Altendorf 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region March (Masterplan) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 
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Koordinationsbedarf: 
 ARP und AfU 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Vorprüfung durch ARP Kt. Schwyz 

 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Gemeinde Altendorf

Planungskosten Keine * - - - 

Investitionskosten Keine * - - - 

Betriebs- und Unterhaltskosten  Keine * - - - 

* Integrierter Bestandteil des Zonenplan 
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B) Aufwertung Natur Bubikon 

Erläuterung zu Massnahme 1.34 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Bubikon 

Beteiligte: 
Gemeinde Bubikon, Landumlegungsgen. 
Süd und Meliorationsgen. Nord, Kt. Zürich 
ALN und AWEL, Landwirte 

Vorbereitung/Planung: 
Laufende Aktivitäten im Rahmen 
LEK und Landumlegungen Süd + 
Nord 

Umsetzung: 
2008-2014 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 
Bubikon verfügt über eine Vielzahl von intakten Naherholungsgebieten, davon zum Teil auch Schutzgebie-
te von nationaler Bedeutung. Diese sollen auf der Basis des bestehenden LEK Bubikon, des Vernetzungs-
projektes nach ÖQV sowie im Rahmen der laufenden Landumlegungen Süd und Nord aufgewertet und 
besser vernetzt werden. 

Ziel: 
 Erhöhung der Lebensqualität und Förderung der Biodiversität in der Gemeinde durch die Revitalisie-

rung von Fliessgewässern und teilweise Offenlegung von eingedolten Gewässern. 

 Aufwertung und Vernetzung der Naherholungs- und Naturschutzgebiete.  

 Erhaltung des für das Zürcher Oberland typischen Streusiedlungs-Landschaftsbildes. 

 Siedlungstrennungsmassnahmen im Grenzbereich zur Gemeinde Dürnten. 

Inhalt: 

 Erweiterung Pufferzonen der überkommunalen Schutzgebiete 

 Weiterführung der LEK-Umsetzung (Pflanzaktion Hochstammbäume und Hecken, Wald-
randaufwertung, Verträge mit Bewirtschaftern für weitere freiwillige Extensivierungsflächen gemäss 
Vernetzungsprojekt) 

 Ausdolung und Verlegung Töbeli-/Klausbach (LU Süd) 

 Ausdolung Alaubach im Bereich Wald (Melioration Nord) 

 Revitalisierung Alaubach, Grenze NS-Gebiet bis Gemeindegrenze (Melioration Nord) 

 Ausdolung Zufluss Laufenrietbach (Melioration Nord) 

 Ausdolung Zufluss Giessenbach (Melioration Nord) 

 Ausdolung Zufluss Hombergbach (Melioration Nord) 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 
 Naturschutzverordnung Kanton Zürich, Entwurf 2005 

 Naturschutzverordnung der Gemeinde Bubikon, 1998 

 Landschaftsentwicklungskonzept Bubikon 1996 

 Vernetzungsprojekt nach ÖQV, 2003 

 Projekt Ausdolung und Verlegung Töbeli-/Klausbach, 2006 

 Projekt Melioration Bubikon Nord 2003 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 
 Überarbeitung/Festlegung kantonale Naturschutzverordnung (in Arbeit) 

 Überarbeitung/Festlegung kommunale Naturschutzverordnung 

 Anpassung Bewirtschaftungsverträge mit Landbesitzern 

 Ausführung Ausdolung Töbeli-/Klausbach 

 Projektierung Ausdolungen im Gebiet Melioration Nord 

 Ausführung Ausdolungen im Gebiet Melioration Nord 
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Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Zürich Gemeinde Bubikon 

Planungskosten 100'000 CHF 25% 25% 50% 

Investitionskosten 1 Mio. CHF 25% 25% 50% 
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C) Aufwertung Natur Dürnten 

Erläuterung zu Massnahme 1.34 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Gemeinde Dürnten 

Beteiligte: 
Gemeinden im LEK-Bachtel, kant. Amt für 
Landschaft und Natur (ALN), Fonds Land-
schaft Schweiz (FLS) 

Vorbereitung/Planung: 
LEK 03/2005 

Umsetzung: 
2007 - 2012 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 
Der nachhaltige Umgang mit dem Lebensraum und den vorhandenen Ressourcen hat grosse Bedeutung. 
Dabei stehen die Kriterien der „nachhaltigkeitsorientierten Gemeindeführung“ im Vordergrund, welche 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte und ihre Wechselwirkungen berücksichtigt, langfristig 
orientiert ist und die Auswirkungen über die Gemeindegrenze hinaus einbezieht. 

Ziel: 
Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Lebensraums und Aufwertung der Natur 

Inhalt: 
 Umsetzung des Landschaftsentwicklungskonzeptes von 2005: 

 2006-2008: Baumprojekt 1. Etappe 

 2008-2010: Baumprojekt 2. Etappe 

 2008-2010: Waldrandpflege 

 Regelmässige Heckenpflanzaktionen. 

 Infoveranstaltung Kleinstrukturen/naturnahe Gärten. 

 Bäche naturnah und natürlich aufwerten und aufweiten sowie Pufferstreifen anlegen. 

 Nass-, Feucht- und Magerwiesen intakt halten sowie Amphibienteiche pflegen. 

 Feldwege als attraktive Spazierwege erhalten und an markanten Standorten Bänke und Feuerstellen 
einrichten bzw. erhalten. 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 LEK vom 03/2005 

 Gemeinderatsbeschluss (GRB) mit Kreditgenehmigungen 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Koordination mit Gemeinden im LEK-Bachtel 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 gemäss Umsetzungsplan (siehe oben) 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Fonds Landschaft 

Schweiz 

Gemeinde Dürnten 

94’000 CHF* 37'000 CHF - 56'000 CHF Planungskosten 

100'000 CHF** - - 100'000 CHF 

110'000 CHF*** - 105'000 CHF 5'000 CHF Investitionskosten 

1.2 Mio. CHF** - - 100% 

Betriebs- und Unterhaltskosten  5'000 CHF/a 
pro Aktion: 3’000 CHF 

  100% 

¨* LEK  ** Bäche  *** Baumprojekt 
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D) Aufwertung Natur Feusisberg – Freienbach 

- Wollerau 

Erläuterung zu Massnahme 1.34 

Massnahmenbereich: 

Entwicklung Naherholungs- und 

Freiräume 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

x sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
Bauernvereinigung Schindellegi/Feusisberg, 
Wollerau und Freienbach 

Beteiligte: 
Landwirte, Bezirk Höfe, Gemeinden Feusis-
berg und Wollerau 

Vorbereitung/Planung: 
laufend 

Umsetzung: 
seit 2005 bis laufend 

 

Ausgangslage / Problembeschrieb: 

Viele Tier- und Pflanzenarten auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind bedroht und drohen zu Ver-
schwinden. Die Artenvielfalt soll regional, in Zusammenarbeit mit den Landwirten, gefördert werden. 

 

Ziel: 
 Aufwertung der Landschaft und angepasste Nutzung von wertvollen Flächen. 
 Positive Landschaftsentwicklung auf Grund von Leit- und Zielarten. 

 

Inhalt: 
 Die ökologischen Ausgleichsflächen sollen in den entsprechenden Fördergebieten angelegt werden.  

 Angepasste Nutzung und Pflege der ökologischen Ausgleichsflächen.  

 Beratung der Landwirte.  

 Umsetzung von Teilprojekten. 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Pläne und Bericht des Vernetzungsprojektes (Planungsphase abgeschlossen 2007) 

 Koordination mit anderen Projekten bzw. mit Siedlung und Wald 

 Kantonaler Richtplan SZ: Region Höfe (Masterplan) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 

 Beteiligte 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen / nächste Schritte: 

 Bezirk mit einbeziehen, Umsetzung  
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kanton Schwyz Gemeinden Feu-

sisberg, Freien-

bach, Wollerau 

Bauernvereinigung 

Schindellegi, Feusis-

berg, Freienbach 

Planungskosten 60'000 CHF - - 1/4 1/4 

Investitionskosten - - - - - 

Betriebs- und Unterhaltskosten 30'000 CHF - - je 1/3 - 
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Massnahme 1.35 Konzept Obersee-Nutzung 
1.35

Massnahmenbereich: 

Siedlungsentwicklung 

Bedeutung: 

 Schlüsselprojekt 

X sehr hoch 

 hoch 

Federführung: 
noch offen 

Beteiligte: 
alle Gemeinden Agglo Obersee und weitere 
Seegemeinden 

Vorbereitung/Planung: 
2008 / 2009 

Umsetzung: 
ab 2010 Umsetzung 

 

Ausgangslage/Problembeschrieb: 

Der Zürichsee weist am Seedamm eine Verengung auf, gebildet durch die Halbinsel Hurden. Der so fast 
abgeschnittene Seeteil östlich des Seedamms wird Obersee genannt. Er gilt wegen der weitgehend natür-
lich gebliebenen Ufer mit zahlreichen vorgelagerten Inseln als landschaftlich attraktiv und wird als Frei-
zeit- und Naherholungsgebiet genutzt. Die Agglo Obersee verdankt ihren Namen diesem Seeteil, der 
verbindendes und zugleich trennendes Element der zugehörigen Gemeinden ist. Eine Verbindung zwi-
schen den beiden Seeufern wird durch den Seedamm, den Holzsteg (Jakobsweg) und durch die nur spo-
radisch verkehrenden Kursschiffe hergestellt. 

Die Vorstellungen über die Nutzungen an und auf dem Obersee sind unterschiedlich und reichen von 
einer verstärkten Unterschutzstellung von Gebieten bis zu einer Attraktivierung für den Tourismus. Für 
die weitere Entwicklung des Gebietes um den Obersee sind eine Abklärung der Bedürfnisse und eine 
Ausrichtung auf eine gemeinsame Zielvorstellung erforderlich. 

 

Ziel: 

Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die Nutzung der Naherholungsgebiete um und auf dem 
Obersee mit Einbezug des Erholungsraums Linth. 

 

Inhalt: 

 Verkehrskonzept 

 Konzept zur Freizeit-, Erholungs- und Tourismusnutzung am Obersee 

 

Grundlagen und Abstimmungsstand: 

 Seeuferplanung 1997 ( St. Galler Richtplan V36 – basiert auf einer Übereinkunft der Raumplanungs-
direktoren der Kantone St. Gallen, Schwyz und Zürich vom 15. Mai 1998) 

 Umsetzung durch den kantonalen Richtplan siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M5 

Koordinationsbedarf: 
 ZSG / ZVV 

 Koordinationsbedarf zu weiteren Massnahmen Agglo Obersee siehe Bericht Anhang A4 Tabelle M3 

Vorgehen: 
 Bedürfnisabklärung 

 Zielformulierung 

 Strategieausarbeitung 
 

Kostenschätzung Kosten Kostenteiler 

  Bund Kantone Gemeinden ZSG / ZVV 

Planungskosten 100'000 CHF - 10% 80% 10% 

Investitionskosten - - - - - 
 


